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Aber Herzogskronen unö Herzogshüte 
im Mittelalter

von

Gerü Teilenbach

hinkmar von Reims berichtet in seinen Annalen, Karl der kahle 
habe im Jahre 876 vor seiner Rückkehr aus Italien ins West- 
frankenreich in Pavia einen Hoftag abgehalten und dabei seinen 
Schwager Boso als ckux für Italien eingesetzt und ihn mit einer 
corona ckuoalis geschmückt?) Diese Erzählung verdient aufmerk­
same Beachtung, wenn man nämlich herzogliche Abzeichen im 
neunten Jahrhundert nachweisen könnte, ließen sich neue Auf­
schlüsse für das Wesen des karolingischen Herzogtums erhoffen, 
über das die Ansichten noch auseinandergehen?) ferner spielt 
die Herzogskrone in Konrad Burdachs Erklärung des berühmten 
zweiten Reichsspruches Walters von der Vogelweide, jenem 
denkwürdigen Zeugnis des staufischen Imperialismus eine be­
deutende Rolle. Burdach glaubte nämlich nachweisen zu können, 
daß Herzöge erst seit dem dreizehnten oder vierzehnten Jahr­
hundert gekrönt gewesen seien und deutete daher die Zirkel in 
Walters Gedicht als die Abzeichen der europäischen Könige, der 
armen künege, die dem Kaiser, dem Träger des Waisen gegen­
über sich zuviel herausnähmen?) Die Zeugnisse der karolinger-

v llnn. Berlin, a. 876, ed. E. waitz in 55. rer. Germ. (1883) 5. 127f. 
vt Losons, uxoris su^e krstro, duos ipsius terrae constituto et vorons. 
üuvali ornato, vurn vollegis eius, quos idein 6ux expctiit, in eoüvm 
regno relictis.

^) vgl. L. klebel, Herzogtümer und Marken bis 900 (Oll. 2, 1938, 
5. l ff.) und G. Teilend ach, Königtum und 5tämme in der lverdezeit 
des deutschen Reiches (chuellen und 5tudien z. verfassungsgesch. d. dt. 
Reiches in Mittelalter und Neuzeit VII4,1939) 5.9fs., ferner 5. 59 llnm. 2.

b) k. vurdach, Walter von der Vogelweide 1 (1900) 5. 135fs.; 
ders., Zum zweiten Reichsspruch Walter; von der Vogelweide (5itzungs-
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zeit, besonders die angeführte hinkmarstelle, vermochte er in 
seinem Zusammenhang aber nicht zu erklären und forderte ihre 
erneute Würdigung?)

Wenn man die Aussage eines so gewichtigen Zeugen wie 
hinkmar wörtlich nimmt, so muß es in karolingischer Zeit eine 
tirone gegeben haben, die einem Herzog zukam, die ein Ab­
zeichen herzoglicher Würde war. Sie wird bekräftigt durch eine 
Chronik von Nantes aus dem elften Jahrhundert, die ein Pri­
vileg Leos IV. für den Herzog Nominoe von der Bretagne be­
nutzt?) Der Papst gestattete ihm zufolge dem Nominoe, ui 6ux 
super populum Britanniae üeret, ei eireulum aureum sicut 
alii üuces, in kestis üiebus clekerret. Darin kommt deutlich 
zum Ausdruck, daß der Bretonenherzog einen goldenen Zirkel 
tragen solle, ebenso wie andere Herzöge. Man hat nun bemerkt, 
daß unter diesen alii ckuces vielleicht die Vorgänger des Nominoe 
in der Bretagne verstanden seien?) Das ist zwar nicht unmöglich, 
aber wenigstens ebensogut kann es sich um duces in anderen 
Teilen Europas handeln?)

Den Goldzirkel soll der Herzog an Zcsttagen anlegen. Dies ent­
spricht dem Brauch, den wir auch bei Nönigen jener Zeit kennen. 
Wie später gehen schon damals die Nönige an hohen Zcsttagen 
und bei kirchlichen Zeiern unter der Nrone?) Aber auch die

ber. d. preutz. 6k. 1902 5. 897 ff.), mit einem Nachwort wiederabgedruckt 
in dess., Reinmar der Me und Walter von der Vogelweide, 2. Mfl. 
(1928) 5. 319ff.,- ders., vom Mittelalter zur Reformation 2, ' (1913) 
5. 234 ff.

i) k. Burdach, vom Mittelalter zur Reformation 2, 1 5. 235 Mm.
2) Lhronicon Namnetense c. 11, ed. R. Merlet (1896) 5.36.
o) Z. 5eemann, Boso von Niederburgund (viss. Halle 1911) 5. 23f.
*) R. Poupardin, Le rogaume de Provence sous les Larolingiens 

(1901) 5. 69 Mm. 2 bemerkt: „Nous savons par la chronique de Nantes 
qu'un .circulum aureum' etait l'insigne habituel des ducs dans 

l'empire franc." Ähnlich urteilt L. Mager, Deutsche und französische 
verfassungsgeschichte 2 (1899) 5. 361.

°) p. L. 5chramm, Geschichte des englischen Königtums im Lichte der 
Krönung (1937) 5.31f. Vers., Der König von Frankreich 1 (1939) 5.120ff. 
h.-w. klewitz, vie Zestkrönungen der deutschen Könige (Zs. d. 5ao.- 
5tiftg. f. RG. kan. Mt. 28, 1939, 5. 48ff.), wo noch die von Burdach, 
Reinmar der Me 5. 339f. herangezogene jüngere Vita Brunonis eine 
eingehende Würdigung verdient hätte.



Über Herzogskronen und Herzogshüte im Mittelalter 57

Großen des Reiches erscheinen bei solchen Gelegenheiten in fest­
lichen Prunkgewändern. Line eindrucksvolle Schilderung von all 
dem Glanz, der dabei entfallet wird, gibt Lrmoldus Nigellus 
anläßlich der Taufe des vänenkönigs Harald im Jahre 826?) 
Der Kaiser, die Kaiserin und die Prinzen schreiten in ihren könig­
lichen Gewändern zur Kirche, begleitet von den ersten Männern 
bei Hofe. Dem Kaiser folgt der Dbertürwart Gerung mit einem 
Stäbe und einer corona aurea auf dem Haupte. Kaiserin Judith 
wird geführt von dem Grafen Matfrid von Grleans und dem 
Ltichonen Hugo von Tours, dem Schwiegervater Kaiser Lothars, 
der gelegentlich als ckux bezeichnet wird. Auch diese beiden Ari­
stokraten, deren hervorragende Stellung in der Regierung Lud­
wigs des Zrommen uns wohlbekannt ist?), strahlen im Gold ihrer 
Gewänder und sind coronati. Wie mögen nun aber die „coronae" 
dieser Männer ausgesehen haben? Wir sind nicht zu der Be­
hauptung berechtigt, daß es sich um goldene Zirkel oder Kronen 
gehandelt haben muß, also um geschlossene Goldreife irgend­
welcher Art. Ls können auch goldene oder vergoldete Kränze 
oder Stirnbinden gewesen sein?) Die sogenannte Viviansbibel 
aus der Schule von Tours enthält beispielsweise eine Abbildung 
Karls des kahlen, auf der rechts und links neben dem Thron 
vornehme Männer stehen, die mit geflochtenen Diademen, deren 
Bänder in antiker Weise hinten herabhängen, geschmückt sind?)

Wenn also „coronae" die von vornehmen Großen bei feier­
lichem Anlaß getragen werden, solche oder ähnliche Diademe sein

h Crmoldi Nigelli carmina in honorem hludowici IV v. 399ff., des. 
416—26, ed. G. Oümmler in Poetae latini 2 5. 69f. 2n der Beziehung 
des Relativsatzes v. 4l6 auf Gerung folge ich 8. 5imson, Jahrb. des 
fränk. Reiches unter Ludwig d. Zr. ' (1874) 5.261. N). lvattenbach, 
Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit, 2. Gesamtausgabe, 9. Jahrh. 
3. Bd. (o. I.) 5. 86 bezieht ihn dagegen aus den Naher, was sprachlich 
und sachlich auch möglich ist. Zurückzuwehen ist dagegen die Übersetzung 
von v. 425 durch TH.G. Pfund in der ersten Ruflage der genannten 
Übersetzung: „Und sie verehren in ihr des Gekrönten erhabene Herrin" 
statt „Nronentragend auch sie, und verehrend die glänzende Herrin" 
(lvattenbach).

?) Tellenbach 5.46 und 52.
a) M. 5chmeizel, ve Coronis (1713) 5. 155f.
*) Lod. Paris, lat. 1f. 423. Rbbildung bei P. L. 5chramm, vie deut­

schen Naher und Nönige in Bildern ihrer Zeit (1928) Tafel 26. 
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können, so kommt doch für Herzöge auch der Goldzirkel vor. Kür 
den fast selbständigen Herzog der Bretagne läßt sich das mit aller 
Bestimmtheit sagen. Aber auch die corona clucalis Bosos wird 
schwerlich bloß ein Kopfschmuck sein, wie ihn viele bedeutende 
Würdenträger besaßen. Sonst wäre seine Verleihung von hinkmar 
wohl nicht eigens erwähnt worden, und zwar gerade im Zu­
sammenhang mit Bosos Ernennung zum Statthalter von Ita­
lien?) Es ist unwahrscheinlich, daß jeder, der irgendwann einmal 
von den Quellen als ckux bezeichnet wird, dieselbe Krone trug, 
die Boso vom Kaiser besonders verliehen wurde, vielleicht ist 
die corona ducalis ein Abzeichen derjenigen Herzöge, die ein 
wirkliches Herzogsamt bekleiden, der üuccs regni im Wcstfranken- 
reich, in Lothringen und Italien. Sie sind in diesen Reichen die 
königlichen Stellvertreter,, die „Ersten nach dem König"?)

Möglicherweise besteht auch eine Beziehung zwischen Herzogs­
kronen und dem aus der Antike stammenden Brauch der rö­
mischen Kaiser, gewisse Snsignien an befreundete Dürsten und 
hervorragende Würdenträger zu verleihen, h. Hirsch, der in 
seiner letzten Untersuchung davon handelte, erwähnt die kaiser­
liche kronenverleihung freilich nur in Verbindung mit der Er­
hebung zu königlicher Würde?) Kür uns gilt es deshalb, er­
gänzend zu bemerken, daß solche Snsignien, insbesondere Dia­
deme, keinesfalls nur bei der Ernennung von Kürst rn zu Königen, 
sondern auch bei Gewährung anderer hoher Lhrenstellungen vor- 
kamen. So wurde nach Gregor von Tours LHIodowech von Kaiser 
Anastasius I. zum Konsul ernannt und zeigte sich darauf in der 
Basilika des heiligen Martin zu Tours mit einem viadem auf

i) In der Laroli II. imperatoris electio, Lapit. 2 5. 99 Nr. 220, die 
mit Bosos Erhebung und Krönung gleichzeitig ist, finden wir als erstes 
unter den „signa" der Laien dasjenige Losonis inoliti üuois et saori palatii 
»robiministri atgue imperialis missi.

2) Über duces regni vgl. Tellenbach 5.21 und 90f. und dens., Oie 
Unteilbarkeit des Reiches. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte Deutsch­
lands und Frankreichs (HZ. 162, 1940, 5.33 Nnm. 2).

a) h. Hirsch, Das Recht der Königserhebung durch Kaiser und Papst 
im hohen Mittelalter (Festschrift für E. hegmann 1940 5. 213ff.). Es 
sei jedoch daran erinnert, daß Nrnulf solche Insignien verlieh, als er noch 
König und nicht römischer Kaiser war: ein Szepter an Ludwig von Nieder- 
burgund und Kronen an Gdo und Zwentibold.
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dem Haupte?) Boso wurde, wie wir sahen, bei der Erhebung 
zum Herzog von Italien mit einer tirone geschmückt?) Und hier­
her gehört wohl auch der Zirkel, der als Jnsignie der römischen 
Patrizier bezeugt ist?)

Bei der Erklärung der Herzogskronen an den Patrizierzirkel zu 
denken, liegt schon deshalb nahe, weil in frühmittelalterlichen 
Quellen zum Ausdruck kommt, daß die Stellung der Patrizier 
und die der Herzöge und Grafen als ähnlich galten. Erst recht 
darf behauptet werden, daß die geschilderten Reichsherzöge den 
Patriziern nahcstehen, die gleich ihnen als Stellvertreter des 
Kaisers, als secuncki oder primi s Laesare bezeichnet wurden?) 
Aber der goldene Stirnreif ist erst in Quellen des elften Jahr­
hunderts ausdrücklich unter den Insignien des Patriziers genannt. 
Allerdings wird dort behauptet, er gehöre schon von alters her 
dazu. Doch wird der Zirkel im Jahre 787 bei der Ernennung des 
Herzogs Arichis von Lenevent nicht erwähnt, sondern goldene

*) 6. Brackmann, Kaiser Gtto III. und die staatliche Umgestaltung 
Polens und Ungarns (Abh. d. Preuß. Ak. 1939, phil.-hist. Kl. Nr. 1) 5.19.

2) Daß Regino von prüm berichtet, Karl der Kahle habe Boso eine 
Krone aufsetzen und ihn König nennen lassen, ut more priscorum impera­
torum regibus vickorstur ckomiuari (5cript. rer. Germ., ed. Z. Kurze, 
1890 5.113) führt Hirsch 5. 215 mit Recht als ein Argument dafür an, 
dah im 9. Jahrhundert das alte Kaiserrecht noch bekannt war. über die 
Stelle beweist nur etwas für den gelehrten Abt von prüm, dessen Dar­
stellung den wirklichen Vorgängen schwerlich entspricht. Karl der Kahle 
verlieh Boso die Krone, ohne ihn je zum König zu erheben, vgl. See­
mann S. 30f.

3) vgl. auch zum folgenden, P.E. Schramm, Kaiser, Rom und Re­
novatio I (1929) S. 59f., 201f. und 230fs.

*) Walafridi Strabonis libellus de exordii; et incrementis quarundam 
in observationibus ecclesiasticis rerum r. 32, Capit. 2 S. 515. Libellus 
de ceremoniis aule imperatoris c. 1, ed. Schramm 2 S. 91. lvidukind, 
Res gestae Saxon. 1, 27 (ed. p. Hirsch und h. C. Lohmann in Script. 
rer. Germ. S. 40) berichtet von dem ersten Zusammentreffen Arnulfs von 
Bagern mit Heinrich I.: Hui bonoritico ad oo susceptus amicus rogis 
appellatus est. Gttenthal bemerkt dazu, Reg. Jmp. II 2b: „letzterer 
Ausdruck ist eine bedeutungslose klassische Entlehnung". Uns scheint diese 
klassische Entlehnung an einer Stelle, wo die auherordentlichen Voll­
machten des Bagernherzogs erwähnt werden, nicht so bedeutungslos, 
namentlich wenn wir an die ähnlichlautenden Titel denken, die Gtto III. 
Herzog Loleslao von Polen beigelegt haben soll. vgl. die folgende Anm.
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Kleider, ein Schwert, Ramm und Schere. Daß aber die Gewährs­
leute des elften Jahrhunderts nicht so unrecht haben und der 
Patrizierzirkel wirklich schon längst vor ihrer Zeit aufgekommen 
sein muß, läßt sich durch eine Betrachtung der Stellung Herzog 
Loleslaos des kühnen von Polen wahrscheinlich machen.

Otto III., der wie kein anderer Kaiser in römischen Über­
lieferungen lebte, soll nach der Angabe der ältesten polnischen 
Chronik des Gallus Anongmus den Polenherzog in Gnesen zum 
König gemacht und ein Diadem sowie die Mauritiuslanze über­
reicht haben?) Er ernannte ihn, wie der Chronist berichtet, zum 
krater ct cooperator imperii, zum populi Romani amicus et 
socius?) Die angebliche Erhebung des Polen zum König ist als 
Übertreibung erkannt worden. Lrackmann hat aber die Ansicht 
vertreten, daß es sich um „die Übertragung der patri cius-Würde" 
gehandelt habe. Diese Meinung hat eine wichtige Stütze gefunden 
durch die jüngst gelungene Entzifferung der Grabschrift der Äbtissin 
Mathilde von Quedlinburg, Gttos lll. Tante, die der Kaiser 
997 zu seiner Stellvertreterin für Sachsen einsetzte?) Ihr wird 
nun dort der Titel patricia oder matricia beigelegt, woraus 
deutlich wird, daß Gtto lll. die Stellvertreterschaft auch sonst 
in die §orm des römischen patriziates kleidete.

Wir kennen also in der Zeit Gttos drei Patrizier: Loleslav, 
Mathilde und außerdem den römischen Patrizier Ziazo Die Ver­
leihung des Diadems an Boleslav spricht dafür, daß Patrizier 
damals schon entsprechend dem Graphia-Iibellus, Benzo von 
Alba und den Annales Romani den Goldzirkel erhalten haben?) 
von der Zeit Gttos III. bis zu Nominoe und Voso ist freilich 
noch ein langer Zeitraum, und wir dürfen deshalb für eine ver-

p Gallu; Onon., Lhron. 16, edd. L. Kinkel und 5t. ketrtgnski in 
Kantes rer. Poion. ' (1899) 5.12.

2) 6. Lrackmann, Der „Römische Lrneuerungsgedanke" und seine 
Bedeutung für die Reichspolitik der deutschen Kaiserzeit (5itzungsber. der 
preutz. Rk. 1932 5.360),- Vers., Die Anfänge des polnischen 5taates 
(ebenda 1934 5. 1008ff.).

3) Brackmann, Kaiser Gtto III. und die staatliche Umgestaltung 
Polens und Ungarns 5.19fs.; Ldm. G. 5tengel, vie Grabschrift der 
ersten Äbtissin von Quedlinburg (DR. 3, 1939, 5. 361ff.).

*) 5chramm 5.232 Unm. 5.
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wandtschaft der corona äuealis mit dem Patrizierzirkel nur eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit in Anspruch nehmen.

Einen circulus aureus oder reZius erhielten in späterer Zeit vom 
Kaiser verschiedene Könige, die Lehensleute des Reiches waren?) 
Mit dem Patriziat werden solche Verleihungen nicht mehr zu­
sammengebracht. Seitdem die salischen Kaiser selbst patricii 
Romanorum geworden waren, konnten sie diesen Rang wohl 
nicht mehr mit Stellvertretern oder Lehensleuten teilen. Im 
Zahre 1085 gewährte Heinrich IV. dem Böhmenherzog wra- 
tislav II. außer Böhmen auch Polen zu Lehen, setzte ihm einen 
Königszirkel auf das Haupt und befahl dem Erzbischof von Trier, 
wratislav in Prag zum König zu salben und mit einem Diadem 
zu krönen?) 1134 mußten die vänenkönige Nicolaus und Magnus 
die Lehnsoberhoheit Lothars von Supplinburg anerkennen. Als 
Magnus Lehnsmann des Königs wurde, erhielt er von ihm einen 
goldenen Zirkel und mußte ihm beim feierlichen Kirchgang das 
Schwert vorantragen?) Zu Pfingsten 1152 verlieh Friedrich I.

i) Besonders zu beachten ist der Zusammenhang zwischen dem Recht 
der Rönigserhebung und Rronenverleihung und der Lehnsoberhoheit, den 
auch Hirsch nicht übersehen hat. Ruf weitere mittelalterliche Züge dieses 
Raiserrechtes macht R. Brackmann, Zur Entstehung des ungarischen 
Staate; (Rbh. d. preuh. Rk. d. wissensch. IS40, phil.-hist. Rl. Nr. 8) 5. 7 
aufmerksam.

-) Losmas von Prag, Lhronica Boemorum 2 r. 37, ed. B. Bretholz 
in 55. rer. Germ. n. ser. 2 (1923) 5. 135 : ckucem Boemorum VVratirlaum 
tam Loemio quam Boloms prskecit st inponens capiti eius manu sua 
regalem oiroulum .. Dazu vgl. h. 5pangenberg, Die Rönigskrönung 
Wratislaos von Böhmen und die angebliche Mainzer 5gnode des Jahres 
1086 (MIÄG. 20, 1899, 5. 382sf.) und G. Meger von Rnonau, Jahr­
bücher des deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V. 
4 (1903) Exkurs 3.

b) Lhronicon Montis Sereni a. 1134, 55. 23 5.144: ubi quirium cke 
principibus vanorum, Aagnus nomine, bominium imperatori faciens 
regnum vacie ab ipso suseepit st post prestitum juramentum impera­
tori ack eevlesiam proeecksnti sirvuio ckeeoratus aureo glackium prepor 
tavit. Rnn. Magdb. a. 1134, 55. 16 5. 184: vdi quiäam cke primoribus 
vanorum blagnus nomine ackvsnit, et in ckie saneto manibus applicatis 
miles imperatoris efficitur, et regnum ipsius patriae ad ipso percepit, 
et post sacramenta tiaesari ack ecclesiam proceckenti circulo illius cke 
eoratus ensem imperatoris bonoriüce portat. Weitere Belege für den 
Vorgang N). Bernhardt, Lothar von 5upplinburg (1879) 5. 541 6nm.38, 
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dem Dänenkönig Sven den königlichen Zirkels) Und als der 
Kaiser 1158 seinen treuen Bundesgenossen wladislav II. von 
Böhmen zum König erhob, gewährte er ihm urkundlich das 
Recht, an denselben hohen Sisttagen, an denen der Kaiser die 
Krone trage, einen goldenen Stirnreif anzulegen.?) Es sei daran 
erinnert, daß schon Arnulf von körnten den Königen Gdo von 
Westfronten und Zwentibold von Lothringen, die als seine 
Lehensleute angesehen werden müssen, Kronen übersandte?) 
Und ferner hat Heinrich VI. den Smsten Leo von Armenien 
durch Lrzbischof Konrad von Main; und den König Amalrich 
von Lgpern durch seinen Kanzler Konrad von Euerfurt, Bischof 
von hildesheim, krönen lassend) Leide Surften hatten dem Kaiser 
die Lehnshuldigung geleistet, va nun die Absicht der staufischen 
Reichspolitik anscheinend darauf ausging, die europäischen 
Könige überhaupt als Lehnsträger des Reiches hinzustellen, 
als reges provinciales oder reguli, hat Burdachs Deutung der 
Zirkel in Walters Reichsspruch als Sgmbol der europäischen 
Könige viel für sich.

Ehe aber eine endgültige Entscheidung über diese Zrage ge­
troffen werden kann, müssen die Quellen nochmals daraufhin 
untersucht werden, ob nicht doch deutsche Herzöge oder Sürsten 
als Zirkelträger nachzuweisen sind. Dabei ergibt sich, wie Bur- 
dach eingewandt werden mutz, kein ganz einheitlicher Befund.

außerdem Ann. hildeshem. a. 1134, ed. G. Waitz in 55. rer. Germ. (1878) 
5.68 und Annalist« 5axo a. 1134 55. 6 5.768.

h Lhron. Montis 5ereni a. 1132, 55. 23 5.149: Hui proximum pen- 
tlieeosts Nerseburg eslsdrans 8ueno rsgi Oaoie eireulum regium oon- 
oessit. vgl. ferner h. 5imonsfeld, Jahrbücher des deutschen Reiches 
unter Zriedrich I. (1908) 5. 86 Anm. 269.

2) Constit. ' 5. 236 Nr. 170: cluvi Loemorum bonoris insigne, 
guo avus st vetsri progenitores eius äuvss Rosmias benekcio imperialis 
exesllentiae estsris cluoibus praeminebat, oirvulum viäsliest gsstanäum 
oonesssimus.

b) Ann. vedast. a. 888, rd. L. von 5imson in 55. rer. Germ. (1909) 
5. 67: Oäo rex Remis civitatem contra missos ^Vrnuik perrexit, Hui ei 
eoronam, ut kertur, misit. Ann. Zuld. a. 895, ed. Z. Nurze in 55. rer. 
Germ. (1891) 5. 126: 2vventibaläus ergo Lüus regis inkulam regni a 
patre suseipisns . . rex ereatus est. Dazu vgl. h. Mittels, Lehnrecht 
und 5taatsgewalt (1933) 5.213.

h Th. Toeche, Naiser Heinrich VI. (1867) 5.462 und 477.
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Die Auswertung der Münzbilder trifft auf manche Schwierig­
keiten. Sehr oft finden wir auf den Münzen der Herzöge und 
Zürsten Kopf- und Brustbilder mit jenen Stirnbinden deren 
Enden hinten herabflattern. Zuweilen zeigen sie auch köpfe 
mit Königskronen und Szepter, also die der regierenden Könige, 
manchmal sogar trotzdem mit dem Zürstennamen als Umschrift?) 
Sn der Stauferzeit zeigen Bilder auf fürstlichen Münzen meistens 
kriegerische Eracht mit Eisenhüten verschiedener Form. Line 
seltene Ausnahme ist eine Münze des Landgrafen Hermann 
von Thüringen, wo der Zürst im Zriedensgewand mit Zahne, 
Lilienszepter und Stirnreif abgebildet ist?) Die Zahne ist auch 
auf sonstigen Bildern das Kennzeichen des Herzogs oder des 
herzogsgleichen. U)o diese nicht kriegerische Kopfbedeckung tra­
gen, sind sie meist barhäuptig, während vornehme Zrauen sehr 
oft Kronen haben. Es sei nur an die Naumburger Stifterfiguren 
erinnert. Aber auch für fürstliche Herren gibt es bemerkenswerte 
Ausnahmen. In dem Evangeliar Vttos II. aus der Reichenauer 
Schule (etwa 975) sind neben dem Throne des Kaisers zwei 
Männer in devoter Haltung abgebildet, die durch ihre Zahnen­
lanzen als Herzöge zu erkennen sind. Sie tragen kronreife, die 
reich mit Edelsteinen oder perlen geschmückt sind?) Eine viel 
spätere Handschrift, ein Evangeliar, das um 1175 im Auftrage 
Heinrichs des Löwen gemalt wurde, stellt den Herzog und seine 
Gattin kniend dar, wie ihnen von himmlischen Händen schön ver­
zierte Goldreife aufgesetzt werden?) Und auf dem Grabmal 
Wittekinds in der Stiftskirche zu Enger, das im zwölften Jahr­
hundert, wahrscheinlich bald nach 1100 entstanden ist, trägt der 
Kops des Zürsten einen edelsteinbesetzten Zirkel?)

Trotzdem also in Deutschland Herzöge und Zürsten gelegent­
lich goldene Zirkel getragen haben müssen, können diese doch

') vgl. h. vannenberg, Die deutschen Münzen der sächsischen und 
fränkischen Kaiserzeit, 4 Lände (1876—1905).

-) K. Suhle, Münzbilder der hohenstaufenzeit (1SZ8) 5. 92 mit Tafel Z6.
') Tod. klachen vomschatz, Evangeliar f. 16^, abgebildet bei Schramm, 

Kaiser und Könige in Bildern Tafel 64.
') Tod. kgl. Lrnst-Kugust Zideikommihbibl. Gmunden (Gsterreich), 

abgeb. bei Schramm Tafel 131.
5) Die Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen 26 (1908) S. 5 und 

Tafel IV 3.
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nicht geradezu herzogliche Abzeichen gewesen sein. Schon die 
zuletzt erwähnte Miniatur lehrt dies. Dort sind nämlich außer 
Heinrich dem Löwen und der Herzogin Mathilde auch Heinrich 
der Stolze, Herzogin Gertrud, Lothar von Supplinburg, Kaiserin 
Richenza, Heinrich II. von England und Kaiserin Mathilde ab­
gebildet. Und nur die königlichen Personen tragen Kronen, 
während Heinrich der Stolze barhäuptig erscheint. Und es gibt 
auch sonst Vuellenäußerungen, die erweisen, daß der Zirkel in 
Deutschland eigentlich als königliches Rangzeichen gilt, vor allem 
ist das erwähnte Privileg Friedrichs I. für IVIadislav von Polen 
anzuführen, auf das sich schon Burdach berufen hat. Dort wird 
ganz unmißverständlich gesagt, daß der Großvater des Herzogs 
durch den Zirkel ceteris ckueibus prseminebat?) Aber auch 
die deutsche Dichtung des zwölften Jahrhunderts enthält deut­
liche Hinweise darauf, daß der Zirkel ebenso wie die Krone ein 
Sgmbol der Souveränität ist. So lesen wir im „Herzog Ernst"

einen rirksl saliens in nk tragen 
der was vil wol gssteinst. 
bismit was das gemeinst, 
das er des lande» bete gswalt.

es was der künie von Oripxia?)

Burdach hat angenommen, daß die deutschen Fürsten und 
Herzöge seit dem ablaufenden dreizehnten oder seit dem vier­
zehnten Jahrhundert begonnen hätten, goldene Kronen zu 
tragen. Das ist aber nicht richtig. Die fürstliche Kopfbedeckung 
ist im späteren Mittelalter, wie die der vornehmen Leute über­
haupt, der Hut, der schapel, der pileus. Schapel ist entweder ein 
Hut oder auch ein oben geöffneter „binden- oder kranzartiger 
Kopfschmuck". Er kann sehr einfach sein, aus Blumen, ein Laub­
zweig, oder aus kostbarem Stoff oder Metall, verziert mit Stik- 
kereien, perlen und Edelsteinen?) Die Krone oder der Zirkel ist 
aber auch im späteren Mittelalter ein königliches Abzeichen ge­
blieben. Berthold von Holle dichtet in seinem varifant:

nn wart dar ds vrons brabt, 
de das landes bete gewalt,

h vgl. oben S. 61 6nm. 2.
-) Herzog Ernst v. 3082ff., ed. KBartsch (1869) S. 71.
a) M. hegne, Fünf Bücher deutscher Hausaltertümer 3 (1903) S. 300.
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nu rrart äe junge vorsto kalt 
georonet äar to lorkis?)

N)o ein Ritterhelm auf Abbildungen mit Krone oder Zirkel ge­
schmückt ist, handelt es sich in der Regel um einen König. Der 
Ritter Rudolf von Schlüsselberg erkennt nach einer Erzählung 
des dreizehnten Jahrhunderts im Kampfe einen König ex ge­
statione circuli?) Und im karlmeinet, einem Karlsepos aus der 
Zeit um 1320, lesen wir:

Don bolmo up sin bovot baut, 
Dar up exnen rirokel to von goläe. 
Ost becluäo, clat voläs 
^Vael vesen eM Iroo^ogos gonoes?)

Herzöge und Fürsten dagegen tragen kostbare hüte. Der Bischof 
von Lübeck investiert beispielsweise in die Grafschaft Holstein und 
die Herrschaft Stormarn mit einem Hut, der mit einem goldenen 
Haarkran; geschmückt ist?) Johann von Ivinterthur berichtet, 
Herzog Leopold von «Österreich sei 1324 zum französischen König 
gekommen virgato seu acuto pilleo?) Am aufschlußreichsten 
sind die berühmten Fälschungen Rudolfs IV. von Österreich, 
in denen geradezu von dem pilleus ckucalis oder principalis ge­
sprochen wird. Nach dem privilegium maius ist dieser circum- 
ckstus serto pinnito, von einem gezackten Kran; oder kronreif 
umgeben?) Rudolf hat sich bekanntlich königliche Ab;eichen bei- 
;ulegen versucht. So bemühte er sich, durch seine Fälschungen ;u 
erweisen, daß Friedrich H. dem her;og von Österreich gestattet 
hätte, kreu; und Diadem der Kaiserkrone auf seinem Hute ;u

h Bertholt» von Holle, Oarifant v. 42, ed. k. Bartsch (1858) 5.192.
2) Geschichte des Freiherr» Rudolf von Schlüsselberg, ed. N. E. 5chön- 

bach (Sitzungsber. d. Wiener Rk. 145, 1902, 6 5.8, erwähnt bei Bur- 
dach, Reinmar 5.336 Rnm. 21).

°) Karl Meinet 197, 19 ed. N. von Keller (1858) 5.296.
h I. Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer 1, 4. Rufl. (1899) 5.204 

Nr. 148.
°) Johannes von Ivinterthur, Lhronicon, ed. Z. Baethgen in 55. rer. 

Germ. n. ser. 3 (1924) 5. 56.
«) Lonst. 1 5. 683 Nr. 455,- 2 5. 639 Nr. 466f: oonooäimus Oignitatem, 

ut in gut prinoipatus piiloo nostro rogalis oorono ü^aüema sollemniter 
terre possit; 5. 640 Nr. 467f: oonooäimus etiam nostro illustri prin- 
eipi 6uoi ^ustriae oruvom nostri ä^aävmatis suo principali pilleo suk- 
terenäo.

Deutsche« Archiv V. 5 
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tragen. Aber Karl IV. hat den jungen ehrgeizigen Zürsten mit 
drastischen Worten in seine Schranken zurückgewiesen:

leider sun, du bast uns gelobt mit deinen öffnen brieten, dar du deine 
insigsi, di vider roebt und gevonbeit gegraben vvaren, dsrinne du 
bererog in Lvaben und in ülsaresn gensnnet bist, invendig einer ge­
nannten trist abstun voldest, und bast uns auob buntliob in guten 
treten on geverd, dar du von etliobsn dingen larren voldsst als von 
ks^ssrlieben und ffuniglicben Zierden, die einen bererogen von ostsrriek 
nivbt angeboren ?)

Einige wertvolle Zeugnisse der bildenden Kunst mögen den 
Aussagen der Literatur über die Kopfbedeckung der deutschen 
Zürsten des späten Mittelalters angefügt werden. Das Grabmal 
Herzog Heinrichs IV. von Schlesien (s 1290) in der Breslauer 
Kreuzkirche, das vermutlich um 1300 geschaffen ist, zeigt den, 
Herzog liegend auf der Tumba mit Schild und Schwert. Er hat 
auf dem Kopfe eine Mütze mit gesticktem Besatz und vier edel- 
steinbesetzten Lögen, die in der Mitte sich in einem Knopf ver­
einigen?) Der heilige Wenzel ist oft in feierlicher Herzogstracht 
abgebildet worden. Auf dem prächtigen Votivbild des Zohann 
Gcko von vlasim (nach 1370) sieht man Karl IV. mit der Kaiser­
krone, Wenzel mit der Königskrone, beide kniend, hinter dem 
Kaiser steht der heilige Sigismund mit einer Krone aus dem 
Haupt, hinter Wenzel sein Namensheiliger mit der Herzogssahne 
und einem kostbaren Herzogshut in rot und gold, mit edelstein- 
geschmücktem Besatz und Bögen von vorn nach hinten mit einem 
Knopf in der Mitte?) Dieses Bild ist deshalb besonders interessant, 
weil der Herzog mit allen Insignien neben Königen in vollem 
Zestschmuck dargestellt ist. von ähnlichem Zeugniswert ist eine 
Miniatur in der Schweriner Handschrift der Lhronik des Eber-

h w. Wattenbach, Die österreichischen Zreiheitsbriefe (Krch. f. Kunde 
österr. Geschichtsquellen 8, 1852, 5. 102).

?) L. Burgemeister, Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau (1930) 
5.190f., Nbb. 151 und 152.

b) Prag, Staatliche Sammlung alter Kunst, Inv. Nr. Dp 210. Kbb. in: 
Gotische Malerei in Böhmen, hg. oom kunsthist. Inst. d. Karls-Univ. in 
Prag (1939) S. 91 und Nbb. 71. vgl. auch den Nltar aus Mühlhausen, 
Stuttgart, Staatsgalerie Nr. 1038 (v. 1.1385), ebenda S. 95, Nbb. 80. 
weitere hier interessierende Gemälde a. a. D. S. 122 kbb. 131, S. 141 ff. 
6bb. I43ff., 5. 159 Nbb. 198.
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hard von kirchberg (um 1378)?) Dort sieht man die Herzöge 
Albrecht II. und Albrecht III. von Mecklenburg mit allen Jn- 
signien auf dem gleichen Thron sitzend. Der 5ohn, der zugleich 
König von Schweden war, mit der Königskrone, der Vater mit 
einem Herzogshut ohne Bügel, mit einem Stülp von Hermelin. 
Ver österreichische Herzogshut, den die Statue Albrechts II. vom 
Stephansturm zu Men (Ende des 14. Jahrhunderts) trägt, sieht 
wie eine Zinkenkrone aus?) Der Bügel, der von vorn nach hinten 
über die Haube geht, trägt oben ein kreuz. Auf einem Bildnis 
Herzog Rudolfs IV. aus dem Mener vomschatz trägt der Her­
zogshut ein goldenes Diadem, von dem sechs hohe Zacken sichtbar 
sind i quer darüber schwebt ein mit roten Steinen besetzter gol­
dener Bügel, auf dessen Spitze sich eine kleine Kugel mit dem 
kreuz befindet?) Dieser rudolphinische Herzogshut ist ein Aus­
druck der eben erwähnten ehrgeizigen Bestrebungen seines Er­
finders und hat auf die folgende Entwicklung des österreichischen 
Herzogshutes stark eingewirkt?) Zreilich zeigen uns andere spät- 
mittelalterliche und neuzeitliche Bilder österreichische Herzöge, 
die den uns sonst bekannten roten, mit Zehwerk oder Hermelin 
besetzten, mit Logen und kreuz versehenen Zürstenhut tragen?) 
Der Stülp ist dort zackenförmig geschnitten, was aber keine 
ausschließliche Eigentümlichkeit des österreichischen Herzogshutes

*) Mecklenburg-Schwerin, Geh. Hauptarchiv. Nbb. bei N. Stange, 
Deutsche Malerei der Gotik 2 (1936) Nr. 192. Dazu vgl. G. L. Z. Lisch, 
Über Ernst von kirchberg (Jahrb. d. Der. f. Mecklenb. Gesch. 12, 1847) 
5. 36sf.

2) Men, hist. Museum. Nbb. bei M Pinder, Die deutsche Plastik 
des 14. Jahrhunderts (1925) Nr. 104.

s) Wien, Dom- und Diözesanmuseum, abgeb. bei W. Pauker und 
L.kris, Der österreichische Lrzherzogshut im Stifte klosterneuburg (Jahrb. 
d. kunsthist. Sammlungen in Wien NZ. 7, 19ZZ) 5. 241 Nbb. 184.

i) Zur Geschichte des österreichischen Lrzherzogshutes vgl. N. Nnthong 
von Siegenfeld, Das Landeswappen der Steiermark (Zorsch. z. Derf.- 
und Derwaltungsgeschichte der Steiermark3, 1900, S.Z69ff.); N. Mager, 
Der österreichische Lrzherzogshut (Ser. u. Mitt. d. Nltertumsver. zu Wien 
42, 1909, S.Zff.),- R. o.kralik, Die österreichischen Kronen (1917) 5. 29fs.

°) Dgl. etwa klosterneuburg, Stiftsmuseum, Nuszug des Herzogs Leo­
pold zur Jagd und derselbe als Bauherr (um 1500). Katalog der Aus­
stellung „Gotik in Hsterreich" (1926) Nbb. 16 und Reallexikon der Deut­
schen Kunstgeschichte ' (1937) Sp. 1526.

5'
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dar stritt?) Schließlich sei an den Vreikönigsaltar von Stephan Loch- 
ner im Dom zu Köln, das berühmte „Vombild" (um 1440) erinnert, 
wo St. Gereon mit einem prächtigen Fürstenhut dargestellt ist?)

Zusammenfassend darf man also 'estellen, daß in karolingischer 
und frühdeutscher Zeit einige Herzöge, vielleicht ähnlich wie 
Patrizier, Konsuln oder Könige, dank kaiserlicher Verleihung 
Kronen oder Zirkel geführt haben. Auch in den folgenden Jahr­
hunderten des hohen Mittelalters lassen sich vereinzelt Herzöge 
mit goldenen Stirnreifen nachweisen. Dabei muß wohl in Be­
tracht gezogen werden, ob diese sich nicht aus politischem Ehr­
geiz Abzeichen beilegten, auf die sie eigentlich keinen Anspruch 
hatten, herzogliche oder fürstliche Snsignien sind Kronen und 
Zirkel in Deutschland aber nicht geworden, und Lurdachs Deu­
tung des Walter-Verses ckie Zirkel sint re bcrc besteht zu Recht. 
Sm späten Mittelalter tragen die deutschen Dürsten zum Fest- 
gewand durchweg kostbare hüte. Helmkronen, mit denen man 
die Ansatzstellen der Zimiere verdeckte, sind nicht mit Rang­
abzeichen zu verwechseln. Dagegen erscheinen Kronen als 
heraldische Rangzeichen, doch kommt es erst im siebzehnten Jahr­
hundert zu einer Verfestigung der vorher regellosen Gebräuche?)

Sn Frankreich scheint die Entwicklung der fürstlichen Insignien 
von der deutschen abzuweichen. Die Vita 5. Lonwoionis, eines 
Abtes von Redon in der Bretagne, zeigt zwar, daß im zehnten 
Jahrhundert die Ansicht verbreitet ist, daß Zirkel und Purpur 
nur Königen zukommen: Salomon rex (von der Bretagne) 
appellatur, non guock re vera esset, seck guia circulo aureo et 
purpurn eoneessione Laroli ^uZusti utebatur: ickeirco boe 
nomine censebatur?) Dagegen zitiert Du Lange °) einige Verse

h vgl. etwa den Kurfürsten von Sachsen auf einem Holzschnitt aus 
Dürers Werkstatt, abgeb. bei h. Liehe und L. Tietze-Lonrat, Der junge 
Dürer (1928) 5.94.

*) ttbb. bei G.h. Förster, Stephan Lochner (1938) 5.57.
o) L. Gritzner, Heraldik in: tt. Meister, Grdr. d. Geschichtswissensch. 

14 (1912) 5.9Zff.,- v. L. Galbreath, Handbüchlein der Heraldik (1930) 
5.151sf.- G. tl. 5egler, Geschichte der Heraldik in: I. 5iebmacher, 
Großes und Allgemeines Wappenbuch A (1890) 5. 473fs.

h vita sancti Lonwoionis, I. Mabillon, 6cta 5anctorum 4, 2 (Lu­
tetiae Parisiorum 1680) 5. 192.

°) Du Lange s. v. circulus. Ich vermute, daß dieses Zitat aus einer 
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aus dem Roman de Garin, der dem zwölften Jahrhundert 
angehört, die einen Herzog als Zirkelträger erkennen lassen:

Braus ostto Dame, zontis Das LeZnoris, 
Lins 0« tes els plus bisle ns vis, 
8irs sorss <ts trestot oest pais, 
I« osrols ä'or teurer sl oliiek assis.

Und in der gleichen Zeit können wir tatsächlich auch Herzöge von 
Aquitanien und der Normandie im Besitz von Goldzirkeln ein­
wandfrei nachweisen. Nach dem okticium uä äucem consii- 
kuenckum des zwölften Jahrhunderts h werden dem Normannen­
herzog bei dem kirchlichen Einsetzungsakt freilich nur Ring und 
Schwert übergeben. Nach der übereinstimmenden Aussage Nagers 
von Wendover und Rogers von hoveden?) setzte aber 1199 der 
Erzbischof von Rouen Herzog Johann einen mit goldenen Rosen 
geschmückten Zirkel aufs Haupt. Es erregt Aufmerksamkeit, daß 
weder der Drdo noch die Vita des Hugo von Lincoln etwas 
davon erwähnen. N)ir dürfen uns also auf das argumentum e 
silentio in früheren Fällen nicht zu sicher verlassen und müssen 
mit der Möglichkeit rechnen, datz auch schon Richard I. im Jahre 
l172 bei seiner Einweisung einen goldenen Stirnreif erhielt.

Um 1200 ist auch ein aquitanischer herzogsordo ausgezeichnet 
worden?) Ihm zufolge empfing der Herzog neben anderen In- 
signien bei seiner Einsetzung einen Zirkel. Seit wann mag aber 
der Herzog von Aquitanien den goldenen Reif getragen haben? 
Mit den aquitanischen Nönigskrönungen der Narolingerzeit hat 
dieser Brauch des zwölften Jahrhunderts gewiß nichts zu tun.

noch unveröffentlichten Handschrift stammt. Ich fand die Verse wenigstens 
weder bei p. Paris, Li romans de Garin le Loherain, 2 Lände (1833 
und 1835) noch bei L. du Meril, La mort de Garin le Lohcrain (1846).

*) Benedictional of Rrchbishop Robert, ed. h. R. Wilson (henrg 
Bradshaw Locietg 24, 1902) 5. 157ff.

y) Roger von hoveden, Chronica, pars posterior, ed. lv. 5tubbs in 
Rerum Britannicarum medii aevi 55. 51, 4 (1871) 5. 87f.: Roger von 
IVendover, liber gui dicitur flores historiarum, ed. h. G. Hewlett, ebenda 
84, 1 (1886) 5. 286f. vazu vgl. 5chramm, Englisches Königtum 5. 46ff.

8) Magna vita sancti hugonis ep. Lincolniensis 5, 11, ed. I. F. Oimock 
ebenda 37 (1864) 5. 293.

h M. Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la Zrance XII 
(1877) 5.451.
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Denn schon die letzten Karolinger sind nicht mehr eigens zu 
Röntgen von Aquitanien gekrönt worden?) Sie führten Titel 
wie rex Rrsncorum seu Aquitanorum oder rex Rrsncorum et 
Aquitanorum atque LurZunclionum^), aber neben ihnen gab es 
Herzöge von Aquitanien und Burgund. Gb diese im zehnten oder 
elften Jahrhundert Zirkel getragen haben, ist noch unbekannt. 
Man hat früher angenommen, daß Ludwig VII. von Frankreich 
1137 als Herzog von Aquitanien gekrönt worden sei. Schramm 
hat dagegen die Ansicht vertreten, daß damals in Bordeaux 
Eleonore zur Königin von Frankreich gekrönt worden sei, wäh­
rend Ludwig sich bloß einer Festkrönung unterzogen habe. Für 
die ältere Ansicht spricht aber, daß Ludwig ausdrücklich das Erbe 
der Herzöge von Aquitanien antreten wollte, daß er sich nicht, 
wie die späteren Karolinger, „König der Franken und Aqui- 
tanier" nannte, neben dem es noch einen Herzog gab, sondern 
rex krsueorum et ckux Aquitanorum und zwar nur so lange, 
bis er mit Heinrich 11. von England, dem zweiten Gatten der 
Eleonore, Frieden schloß und ihm Aquitanien überließ. Und 
ferner gibt es Münzsiegel Ludwigs VII. als König und Herzog 
von Aquitanien?) Wenn Ludwig als aquitanischer Herzog ge­
krönt worden ist, darf man annehmen, daß auch frühere Herzöge 
schon Kronen trugen und der Brauch des herzogsordo ziemlich 
alt ist. völlige Klarheit ist in dieser Frage aber schwerlich zu 
erreichen.

Über Fürstenhüte und -krönen im französischen Spätmittel- 
alter müssen noch weitere Untersuchungen angcstellt werden. 
Schon jetzt aber läßt sich sagen, daß in Frankreich, anders als 
in Deutschland, der goldene edelsteingeschmückte Stirnreif noch 
vorkommt. Philipp der kühne von Burgund ist auf seinem 
Grabmal in vijon, das Llaus Sluter um 1400 schuf, mit einem 
solchen Zirkel abgebildet?) Diese Zierde kam freilich den bur- 
gundischen Herzögen vielleicht als Sprossen des königlichen Hauses

i) Schramm, König von Frankreich 1 5.128f.
?) Z. Lot, Les derniers Larolingiens (1891) S. 128 klnm. 1.
3) L. Berger, La formule „rex Francorum et dux Aquitanorum" (8ibl. 

de l'ecole des chartes 45, 1884) L.ZVbff.,- Nouveau traite de diplomatique 
4 (1769) S. 129f.

h G. Troescher, Llaus Sluter und die burgundische Plastik um die 
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zu, wie ja auch der Dauphin eine tirone hatte oder der Herzog 
von Lourbon einen kronreif?) Der Zirkel ist aber nicht auf 
Mitglieder des königlichen Hauses beschränkt gewesen. So ist 
Herzog Zranz von der Bretagne auf seinem Grabmal in der 
Kathedrale zu Nantes, dem berühmtesten Werke des Michel 
Lolombe, mit einem kronreif dargestellt?)

wende des 14. Jahrhunderts (1932) tlbb. 48, noch besser bei tl. Lieb­
reich, Claus Sluter (1936) übb. 38.

*) vgl. etwa die Fresken in der Marienkapelle der Burg Karlstein, wo 
der Dauphin mit Karl IV. abgebildet ist, J.Neuwirth, Mittelalterliche 
Wandgemälde und Tafelbilder der Burg Karlstein in Böhmen (For­
schungen zur Kunstgeschichte Böhmens 1, 1896) tlbb. XI oder Herzog 
Peter von Bourbon (gest. 1503) auf dem Martriptgchon in der Kathedrale 
zu Moulins, abgebildet in der Sammlung Parthenon, ültfranzösische Ma­
lerei, hg. von L. vimier (o. I.) Tafel 34.

-) p. vitrg, Michel Lolombe (1901) 5.388.


